
 

 
 
 
 

Reglement 
für das 

Platzreservierungssystem GOTCOURTS 
 

1. Für die Spielberechtigung ist es erforderlich und Pflicht, im elektronischen Reservierungssystem 
GOTCOURTS den jeweiligen Platz im Voraus zu reservieren. 

 

2. Die normale Spieldauer beträgt 60 Minuten für Einzel und 90 Minuten für Doppel. 

 

3. Wenn im Anschluss an die Reservationsdauer keine Buchung vorliegt, kann weitergespielt werden. 
 

4. Jedes Mitglied (ausser Passivmitglieder) hat ein Login und kann damit maximal 3 Reservationen tätigen 
(max. einmal pro Tag). 

 

5. Die Reservation ist 7 Tage im Voraus möglich und die Angabe des Spielpartners oder Gastes ist 
obligatorisch. 

 

6. Mit dem PC oder mit der App auf dem Smartphone/Tablet sind Spontanreservationen möglich. So kann 
ein leerer Platz reserviert werden, auch wenn schon drei zukünftige Reservationen eingetragen sind. 
Spontanreservationen sind ab 60 Minuten vor Spielbeginn möglich. 

 

7. Alle Plätze können auf die volle Stunde oder auf die halbe Stunde reserviert werden. Eine Buchung ist 

nach Möglichkeit an eine vorherige oder nachfolgende Buchung anzuschliessen. «Leere» halbe 

Stunden sind zu vermeiden. Der Vorstand kann zur Optimierung der Belegung Platzverschiebungen 

vornehmen.  

 

8. Eine Reservation muss vor Spielbeginn gelöscht werden, wenn witterungsbedingt oder aus anderen 
wichtigen Gründen der Platz nicht in Anspruch genommen wird. Diese Stornierung ist so früh wie 
möglich vorzunehmen (Fairplay). Eine Annullation ist bis 60 Minuten vor Spielstart möglich.  

 

9. Bleibt ein reservierter Platz leer, so dürfen 10 Minuten nach dem vorgesehenen Spielbeginn 
anwesende Clubmitglieder für die Dauer der Reservation über den Platz verfügen.  

 

10. Für Buchungen mit Gästen werden CHF 10.00 pro Stunde am Ende der Saison in Rechnung gestellt. 
 
11. Beim Spiel mit der Ballmaschine (nur auf Platz 3 möglich) ist als Spieler 2 der Name «Ballmaschine» 

einzutragen.  
 
Dieses Reglement ist integrierender Bestandteil des Spielreglementes mit Platz- und Hausordnung vom 10. April 2018, 
ist am 1. Mai 2020 vom Vorstand genehmigt worden und tritt ab diesem Datum in Kraft. 
 

Muhen, 1. Mai 2020 Vorstand TC Muhen 
 Präsident Aktuar 
 
 
 
 

 André Lüscher Hardy Sommer 


